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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §5

EStG 1988 §6

EStG 1988 §9 Abs1 Z4

Rechtssatz

Entsprechend den Teilwertvermutungen kann bei einem Unternehmer angenommen werden, dass er -

Fehlmaßnahmen ausgenommen - grundsätzlich für ein Wirtschaftsgut nicht mehr aufwendet, als dieses für seinen

Betrieb tatsächlich wert ist (vgl. z.B. VwGH 17.4.2008, 2005/15/0073; 3.2.2022, Ra 2020/15/0118). In gleicher Weise ist

auch bei schwebenden Geschäften anzunehmen, dass die wechselseitigen VerpBichtungen bei Vertragsabschluss (aus

Sicht des zu beurteilenden Unternehmers: zumindest) gleichwertig sind, also der Wert der Gegenleistung des

Unternehmers nicht hinter den von ihm erwarteten wirtschaftlichen Vorteilen zurückbleibt (vgl. z.B. zu

Lehrverhältnissen VwGH 17.3.1994, 91/14/0001; zu Arbeitsverhältnissen VwGH 31.1.2019, Ro 2017/15/0037; vgl. auch

bei damals insoweit vergleichbarer Rechtslage deutscher BundesDnanzhof 25.2.1986, VIII R 377/83; 16.12.1987, I R

68/87; 3.2.1993, I R 37/91). Die Bildung einer Rückstellung setzt daher voraus, dass konkrete Umstände nachgewiesen

werden, nach denen mit dem Entstehen eines Verlustes zu rechnen ist, dass also die Gleichwertigkeit der Leistungen

nicht mehr gegeben ist.
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